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B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

Vorlagen-Nr.: B 2019/012 
freigegeben 

Amt:     10 Hauptamt Datum:  30.01.2019 
Verfasser: Leuschner, Holger  

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 
   
Finanz- und Verwaltungsausschuss 05.03.2019 öffentlich 

 
 
 
Betreff: 
 
Annahme einer Schenkung des Porzellankunst Dresden e.V. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Der Dresdner Porzellankunst e.V. hat auf Grund seiner Auflösung zum Ende des 
vergangenen Jahres der Stadt Freital die Schenkung der in der Anlage aufgeführten 
Porzellanplastiken, Reliefs, Objekte und Gefäße angetragen. 
 
Inhalt der Schenkung ist eine Auswahl an Kunstwerken, die der Verein innerhalb seines 
siebzehnjährigen Wirkens gesammelt hat. Bei den meisten Stücken handelt es sich um 
Unikate, welche von regionalen und überregionalen Künstlern geschaffen wurden. Diese 
entstanden bei den vom Verein ausgerichteten, Workshops und Symposien. In ihrer 
Mischung stellen sie einen Querschnitt zeitgenössischer Porzellankunst aus Sachsen dar. 
 
Die Stücke sind vom Schenker jeweils mit dem derzeitigen Kaufwert bezeichnet. Dieser 
beruht auf Preisangaben der Künstler oder auf Preisangaben aus dem Kunsthandel. 
 
Die Schenkungen werden durch Abschluss entsprechender Schenkungsverträge vollzogen. 
 
Zur Annahme der Schenkungen bedarf es entsprechend § 73 Abs. 5 SächsGemO einer 
Zustimmung des Stadtrates. Durch § 7 Abs. 2 Nr. 17 der Hauptsatzung wurden 
entsprechende Entscheidungen dem Finanz- und Verwaltungsausschuss übertragen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Schenkungen sind nach doppischen Grundsätzen in die Anlagenbuchhaltung der Stadt 
Freital zu führen. Sofern nicht von den Befreiungsvorschriften des § 35 Abs. 4 
SächsKomHVO-Doppik Gebrauch gemacht wird, sind die Gegenstände zu inventarisieren 
und mit dem Restwert zu aktivieren. Im Fall von Sachspenden ist in Höhe des Restwertes 
ein Sonderposten (§ 40 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik) zu passivieren und ertragswirksam 
aufzulösen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss der Großen Kreisstadt Freital nimmt die vom 
Porzellankunst Freital e.V. angebotene Schenkung der in der Anlage abgebildeten 
Porzellanplastiken, Reliefs, Objekte und Gefäße an.  
 
 
 
 
 
 
Rumberg 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Liste der Porzellanplastiken, Reliefs, Objekte und Gefäße  
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